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 Seit 2008 mit dem PFWG § 72 Abs. 2 

 „für mehrere oder alle selbständig 

wirtschaftenden Einrichtungen (§ 71 Abs. 1 und 2) 

einschließlich für einzelne, eingestreute Pflegeplätze 

eines Pflegeeinrichtungsträgers, die vor Ort 

organisatorisch miteinander verbunden sind, 

kann, insbesondere zur Sicherstellung einer 

quartiersnahen Unterstützung zwischen den 

verschiedenen Versorgungsbereichen,ein einheitlicher 

Versorgungsvertrag (Gesamtversorgungsvertrag) 

geschlossen werden.  



Vertragsabschlüsse 
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 Bayern 40 

 Baden-Württemberg 150 

 NRW = 0 

 Projekt der Stiftung „Freie Wohlfahrtspflege“ in 

Krefeld – kommunaler Träger  



§ 72 Abs. 2 SGB XI  
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 selbständig wirtschaftende Einrichtungen 

 

 1 PDL für alle Bereiche häufiges Argument  

 Personalmenge für alle Bereiche verhandelbar 

 Personalmenge für die jeweiligen Bereiche sind 

vorzuhalten 

 Flexibler Personaleinsatz schwierig – hohe 

Anforderung an Personalmanagement 

 Absenkung (ca. 25 %) für ambulante Pflegeleistungen 

 

 



§ 72 Abs. 2 SGB XI  
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 „ ... örtlich ...... miteinander verbunden...“ 

 „örtlich“ ist interpretierbar – wie weit können die 

Einrichtungen entfernt sein 

 z. B. Erfordernis des zeitnahen Einsatzes bei 

Kriseneinsätze, Wirtschaftlichkeit der Fahrzeiten 

 „sozialräumlicher Ansatz“ als Fachkonzept 

 sektorenübergreifende Versorgung „hartes 

Argument (für die kostenträger)“ ?     

 

 



§ 72 Abs. 2 SGB XI  

 

07.02.2018 Fußzeile für Namen der Präsentierenden oder der Organisation 7 

 „ ... organisatorisch miteinander 

verbunden...“ 

 1 PDL häufiges Argument für 

Gesamtversorgungsvertrag   

 1 verantwortliche Pflegefachkraft (PDL) für alle 

Teilbereiche – häufiges Argument für Benefit  

 wie viele Teileinrichtungen eine „PDL“ abdecken 

kann, korrespondiert stark mit der Qualität der 

nachfolgenden Leitungsebene  

 

 



§ 72 Abs. 2 SGB XI  
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 „ ... organisatorisch miteinander 

verbunden...“ 

 über welche Kompetenzen verfügt mein 

derzeitiges Personal 

 Software für eine Personaleinsatzplanung für alle 

Bereiche ist unerlässlich 

 Akzeptanz der Mitarbeiter ist erforderlich 

 

 



Fazit 
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 strategische Aspekte 

 

 Erweiterung des Portfolios 

 Öffnung in den Sozialraum für stationäre Pflege 

 Ausbau nichtpflegerischer Dienstleistungen für 

die (potentiellen) Kunden 

 Vernetzung der Teileinrichtungen  

 Mitarbeiteranzahl erhöhen –  

 Attraktivität durch erhöhte BU für Mitarbeiter 
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 Aspekte der Umsetzung  

 
 hohe Anforderung des flexiblen Personaleinsatzes  

 EDV-gestützte Personaleinsatzplanung notwendig 

 1 „PDL“ für alle Teilbereiche bedeutet kompetente 
nachfolgende Leitungsebene  

 Flexibilität der Einsatzplanung erfordert Flexibilität der 
Mitarbeiter 

 Flexible Einsatzplänen muss unter Beachtung der 
Vorgaben gelingen   

 Vergütung ambulanter Leistungen werden abgesenkt 
(20 - 25%)    

 

 



• Leistungen – zu dem jeweiligen 

Arbeitsvertrag 

• Einhaltung Arbeitszeitregelung 

• hohe Anforderungen an die  

Einsatzplanung 

• Freiwilligkeit - Mitarbeiter 

• 2. Personalnummer f. Mitarbeiter 

• hohe 

Qualifikationsanforderungen im 

ambulanten Sektor 

• straßenbezogenes Einzugsgebiet 

• Ansprechpartner/Casemanageme

nt 

• Einrichtung - 

Kommunikationszentrum 

• Netzwerktreffen – Quartier – 

Identifizierung der Bedarfe 

 

Quartiersbezogenheit 

• neues System auf Grundlage 

bestehender Strukturen 

• Entwicklung neuer Angebote je 

nach Bedarf 

• getrennt wirtschaftliche Bereiche 

• ca. 25 % Minderung – kurze Wege 

• Personalnummer –elektronische 

Datenerhebung 

• Tochtergesellschaft - 

Nebenbeschäftigung 

Organisation 

Personalmanagement 

Gesamt- 

versorgung

s- 

vertrag 
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 Fazit  
 Gesamtversorgungsvertrag ist nicht die Lösung 

aller Probleme!! 

 Was ist das Ziel? 

 Ist das Ziel mit einem Versorgungsvertrag 
erreichbar? 

 Sind die derzeitigen Bedingungen gut für einen 
Gesamtversorgungsvertrag?   

 Wie stehen strategische Ziele im Verhältnis zum 
Aufwand und zur (ambulanten) 
Leistungsvergütung? 

 

 

 


